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Nr. 7           18.02.2012 
 
Nr. 1 
Winterdienst im Gemeindegebiet 
Wegen der anhaltend winterlichen Witterung weisen wir nochmals auf die vom Gemeinderat getroffenen 
Regelungen zum Winterdienst im Gemeindegebiet hin: 
 

1. Für den Räum- und Streudienst sind die Straßen im Gemeindegebiet in drei Dringlichkeitsstufen 
eingeteilt. 

 Die erste Stufe beinhaltet die Überführungsbauwerke, die Hauptverkehrsstraßen und die 
Zufahrten zu den örtlichen Firmen. 

 In die zweite Stufe sind die Straßen aufgenommen, die für die Aufrechterhaltung der örtli-
chen Infrastruktur notwendig sind. 

 Die dritte Stufe umfasst die reinen Anlieger- und Seitenstraßen. 
 
Eine Salzstreuung erfolgt nur auf den Straßen in der Kategorie eins und teilweise bei Bedarf (z.B. 
bei Eisregen) auch in Kategorie zwei. Die reinen Anliegerstraßen werden nur gesplittet. 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass bei über 34 km Gemeindestraßen, bei denen in aller Regel 
beide Fahrbahnen geräumt werden (ca. 60 km zu räumende Fahrbahnen) trotz Einsatz von  
drei Räumfahrzeugen nicht alles auf einmal abgearbeitet werden kann und wenn durch die Räum-
fahrzeuge bereits geräumte Gehbahnen wieder in Mitleidenschaft gezogen werden. Die Bauhofmit-
arbeiter sind angewiesen bei den Winterdienstarbeiten größtmögliche Rücksichtnahme walten zu 
lassen. 
 

2. Aber auch die Straßenanlieger (Vorder- und Hinterlieger) haben Pflichten. 
Gemäß §§ 9 und 10 der gemeindlichen Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der öffent-
lichen Straßen und die Sicherung der Gehbahnen im Winter haben Sie die vor Ihrem Grundstück, 
innerhalb der Reinigungsfläche liegende Gehbahn an Werktagen ab 07.00 Uhr und an Sonn- und 
gesetzlichen Feiertagen ab 08.00 Uhr von Schnee zu räumen. Bei Schnee-, Reif- oder Eisglät-
te sind die Anlieger verpflichtet, die Sicherungsfläche mit geeigneten abstumpfenden Stoffen (z.B. 
Sand, Splitt), nicht jedoch ätzenden Mitteln zu bestreuen oder das Eis zu beseitigen. 
 
Diese Sicherungsmaßnahmen sind bis 20.00 Uhr so oft zu wiederholen, wie es zur Verhütung von 
Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder Besitz erforderlich ist. Der geräumte Schnee oder 
Eisreste (Räumgut) sind neben der Fahrbahn so zu lagern, dass der Verkehr nicht gefährdet oder 
erschwert wird. Ist das nicht möglich, haben die Vorder- und Hinterlieger das Räumgut spätestens 
am folgenden Tage von der öffentlichen Straße zu entfernen. Abflussrinnen, Hydranten, Kanalein-
laufschächte und Fußgängerüberwege sind bei der Räumung freizuhalten. 
 

Wir bitten um Beachtung und wünschen Ihnen eine unfallfreie Zeit. 
 
 
Nr. 2 
„Faschingsöffnungszeiten“ gemeindlicher Einrichtungen 
Rathausbesuche sind am Faschingsdienstag, 21.02.2012, nur von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr möglich. 
 
Die Bücherei bleibt am Faschingsdienstag, 21.02.2012 geschlossen. 
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Der gemeindliche Bauhof hat für Faschingsdienstag einen Notdienst für dringende Fälle (Wasserrohrbrü-
che oder Kanalstörungen) unter Tel. Nr. 0151 18235686 eingerichtet. 
 
Wir bitten um Beachtung und danken für Ihr Verständnis. 
 
Allen Faschingsfreunden wünschen wir einen närrischen und unfallfreien Faschingsendspurt! 
 
 
Nr. 3 
Termine der Woche 
Datum Veranstaltung Ort Veranstalter 
20.02. Rosenmontagsball Schmutterhalle CCB 
22.02. Politischer Aschermittwoch Gasthaus Unterwirt SPD-Ortsverein 
22.02. Politischer Aschermittwoch Sportheim CSU-Ortsverband 
24.02./19:00 Generalversammlung Sportheim TSV 
24.02./20:00 Generalversammlung Sängerheim Gesangverein 
25.02. Schnittkurs Obststreuwiese Obst- und Gartenbauverein 
25.02./19:30 Mitgliederversammlung Sportheim Kulturclub 
25.02./19:30 Jahreshauptversammlung Gasthaus Unterwirt Soldaten- und  
    Kameradenverein 
26.02. Kinderkleiderbasar Schmutterhalle Kath. Kindergarten 
 
 
Nr. 4 
Wir gratulieren . . .  
Folgende Damen und Herren feiern Geburtstag: 
Sonntag, 19.02., Frau Johanna Burger, Mertinger Straße 7 (70 Jahre) und Frau Käte Weinberger, Wilhelm-
Busch-Weg 9 (89 Jahre) 
Montag, 20.02., Herr Franz Kluge, Bahnhofstraße 8 (86 Jahre) und Frau Erna Mach, Sudetenstraße 12  
(76 Jahre) 
Dienstag, 21.02., Herr Kurt Schoppel, Riedweg 10 (73 Jahre) 
Mittwoch, 22.02., Frau Anneliese Kriegisch, Jurastraße 5 (76 Jahre) 
Donnerstag, 23.02., Frau Eleonore Dittrich, Marktplatz 6 (81 Jahre) 
Freitag, 24.02., Frau Erna Schneider, Veitlesweg 14 (71 Jahre) 
 
Wir wünschen allen genannten und ungenannten Jubilaren alles Gute, viel Glück, Gesundheit und Gottes 
Segen. 
 
 
 
Otto Uhl 
Erster Bürgermeister 
 
angeheftet am: 17.02.2012 
abgenommen am: 24.02.2012 


